
Verpflichtung von Gemeindevertreter/innen 
 
 

 

Gemäß § 33 Abs. 5 der Gemeindeordnung verpflichte ich 

Sie (per Handschlag) zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer 

Obliegenheiten und führe sie damit in ihre Tätigkeit ein. 

 

 
 


